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Über das Praxismodul ist ein kurzer Bericht anzufertigen, in dem Beobachtungen und Erfahrungen im 

Zusammenhang mit den ausgeführten Arbeiten aufgeführt sind (ca. 20 Seiten + Anhang). Mit dem Praxisbericht 

wird die Abfassung eines „Technischen Berichtes“ geübt. Die fachlichen Kapitel sind daher zweckmäßigerweise 

nach Aufgaben bzw. Problemstellung, Durchführung und Ergebnis zu gliedern.  

Falls aus betrieblichen oder anderen Gründen (Geheimhaltung, Patentanmeldung und ähnlichem) dem 

Studierenden der Bericht nicht überlassen werden kann, so ist als Ersatz ein allgemeiner technischer Bericht 

über im Praktikum kennen gelernte Verfahren oder Methoden anzufertigen. Betriebsgeheimnisse sind zu 

wahren. Das detaillierte Arbeitsergebnis und dessen Dokumentation sind nicht notwendiger Bestandteil des 

Praxisberichtes, womit auch kein Grund besteht, vertrauliche Informationen in den Bericht aufzunehmen. 

Dessen ungeachtet ist ein Sperrvermerk (max. 3 Jahre) auf dem Deckblatt möglich. 

Ein Bericht hat zu enthalten: 

(kursiv: Punkt seltener beim Praxisbericht) 

• Deckblatt (Vorlage)

• Gliederung, möglichst mit Seitenzahlen

• evtl. Übersicht Formelzeichen

• evtl. Kurzzusammenfassung, Abstract

• Einleitung

• Hinführung zum Thema und zur Aufgabenstellung

• Fachliche Kapitel

• Zusammenfassung, Ausblick

• Anhang, falls vorhanden

Dieser „Technische Bericht“ unterscheidet sich deutlich von einer Erlebniserzählung. Insbesondere ist zu 

beachten: 

• Keine Ich- oder Man-Form!

• Keine Unterhaltungselemente: Der Bericht ist sachlich. Er darf und soll sich aber auch kurzweilig

lesen. Er soll an den richtigen Stellen auch persönliche Bewertung und eventuell Eindrücke

beinhalten.

• Klar gegliederte, übersichtliche Darstellung mit Unterstützung von Zeichnungen und Bildern (mit

Legende).

• Der Text soll layoutmäßig (Absätze, Fettdruck, Unterstreichungen, etc.) strukturiert werden.


